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Antrag
des Landes Nordrhein-Westfalen

Entschließung des Bundesrates zur Berücksichtigung der 
Aspekte des bezahlbaren Bauens und Wohnens im geplanten 
Gebäudeenergiegesetz

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Daniel Günther

Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident,

Düsseldorf, 28. Mai 2019

die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat beschlossen, dem Bundesrat den 

als Anlage beigefügten Antrag für eine 

Entschließung des Bundesrates zur Berücksichtigung der Aspekte des  

bezahlbaren Bauens und Wohnens im geplanten Gebäudeenergiegesetz 

zuzuleiten.

Ich bitte, die Vorlage gemäß § 36 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Bundesrates 

in die Tagesordnung der Sitzung des Bundesrates am 7. Juni 2019 aufzunehmen und 

anschließend den zuständigen Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen 

Armin Laschet
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Drucksache 249/19

Entschließung des Bundesrates zur Berücksichtigung der Aspekte des 

bezahlbaren Bauens und Wohnens im geplanten Gebäudeenergiegesetz 

Der Bundesrat möge folgende Entschließung fassen:

1. Der Bundesrat stellt fest, dass die Vorschriften der früheren Wärmeschutz-

und später Energieeinsparverordnungen bereits seit Jahrzehnten einen 

wichtigen Beitrag für die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung leisten. 

Dabei muss die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum effektiv und 

kostengünstig erfolgen. Wohnen ist Daseinsvorsorge und damit elementarer 

Bestandteil einer Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und bezahlbares Wohnen dürfen kein 

Widerspruch sein. Das geplante Gebäudeenergiegesetz muss daher den 

Aspekten des bezahlbaren Bauens und Wohnens Rechnung tragen.

2. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung daher in einem geplanten 

Gebäudeenergiegesetz – GEG unter Zweck und Ziele die Aspekte des 

bezahlbaren Bauens und Wohnens neben dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit, dem Interesse des Klimaschutzes, der Schonung fossiler 

Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten zu 

berücksichtigen.

3. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zeitnah einen Entwurf für ein 

Gebäudeenergiegesetz vorzulegen.

Begründung

Der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien im Bund sieht vor, dass das 

Ordnungsrecht zu entbürokratisieren und zu vereinfachen ist. Die Vorschriften der 

Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 

(EEWärmeG) sollen in einem neuen „Gebäudeenergiegesetz“ (GEG) 

zusammengeführt werden. Dabei gelten die aktuellen energetischen Anforderungen 

für Bestand und Neubau fort. Es gilt insbesondere den weiteren Kostenauftrieb für 

die Mietpreise zu vermeiden. Zur Verdeutlichung des Ziels, bezahlbaren Wohnraum 

zu schaffen, soll neben dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, dem Interesse des 

Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der 

Abhängigkeit von Energieimporten auch die Aspekte des bezahlbaren Bauens und 

Wohnens berücksichtigt werden. 

Auf der 91. Umweltministerkonferenz am 9. November 2018 in Bremen unter 

Tagesordnungspunkt 16 und 17 Nummer 4 sowie in der Sitzung der 

Bauministerkonferenz am 22. Februar 2019 in Berlin unter Tagesordnungspunkt 8 

wurde verdeutlicht, dass den Aspekten des bezahlbaren Bauens und Wohnens 

Rechnung getragen werden muss.
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